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1. Allgemeiner Teil des BGB

1. Die im Bereich der Energielieferungsverhältnisse für den Fall ei­
ner durch die Unwirksamkeit einer formularmäßig vereinbarten 
Preisänderungsklausel entstandenen Regelungslücke im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung entwickelte Dreijahreslösung des 
Senats ist für Fernwärmelieferungsverhältnisse angesichts der die­
se kennzeichnenden Besonderheiten (insbesondere hohe Investiti­
onen des Fernwärmeversorgers und regelmäßig sehr lange Min­
destvertragslaufzeiten) dahingehend fortzuentwickeln, dass die 
Parteien des Fernwärmelieferungsvertrages, wenn sie erkannt hät­
ten, dass die Wirksamkeit der vereinbarten Preisanpassungsklau­
sel unsicher war, bei einer angemessenen, objektiv-generalisieren- 
den Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben (auch) 
eine Regelung vereinbart hätten, wonach ein vom Fernwärme­
kunden bereits frühzeitig -  innerhalb von drei Jahren nach Zu­
gang der ersten Jahresabrechnung -  erklärter, aber erfolglos ge­
bliebener Widerspruch gegen eine Preiserhöhung seine Wirkung 
verliert, wenn der Kunde nicht spätestens bis zum Ablauf von 
weiteren drei Jahren ab der Erklärung des Widerspruchs in geeig­
neter Weise gegenüber dem Fernwärmeversorger deutlich macht, 
dass er auch jetzt noch an seiner frühzeitig geäußerten Beanstan­
dung festhält (Fortentwicklung der Senatsurteile vom 24. Septem­
ber 2014 -  VIII ZR 350/13, NJW 2014, 3639 Rn. 16 ff.; vom 
15. Januar 2014 -  VIII ZR 80/13, NJW 2014, 1877 Rn. 23; vom 
15. April 2015 -  VIII ZR 59/14, BGHZ 205, 43 Rn. 27, 37; vom 
1. Juni 2022 -  VIII ZR 287/20, BGHZ 233, 339 Rn. 42 ff.; vom 
20. Dezember 2023 -  VIII ZR 309/21, juris Rn. 43; jeweils 
mwN)..................................................................................................................

22. a) § 31 BGB gilt für alle juristischen Personen.
b) §31 BGB ist keine haftungsbegründende, sondern eine haf- 
tungszuweisende Norm. Die juristische Person haftet, wenn eines 
ihrer Organe in »amtlicher« Eigenschaft, das heißt in dem ihm
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zugewiesenen Wirkungskreis, eine zum Schadensersatz ver­
pflichtende Handlung begangen hat (Anschluss an Senat, Be­
schluss vom 28. Juni 1984 -  III ZR 220/83, NVwZ 1984, 749; 
BGH, Urteile vom 20. Februar 1979 -  VI ZR 256/77, NJW 1980, 
115; vom 24. Juni 2003 -  VI ZR 434/01, BGHZ 155, 205; vom
14. Oktober 2014 -  VI ZR 465/13, juris und vom 2. Dezember 
2014 - V I  ZR 501/13, juris).
c) Sind Organe verschiedener juristischer Personen mit ein und 
derselben natürlichen Person besetzt und hat diese eine schaden­
stiftende unerlaubte Handlung in unterschiedlichen »amtlichen« 
Eigenschaften begangen, haften nach der Zuweisungsnorm des 
§31 BGB für den eingetretenen Schaden alle juristischen Perso­
nen, für die sie insoweit als Organ in dem ihm zugewiesenen W ir­
kungskreis aufgetreten ist, als Gesamtschuldner (§ 840 Abs. 1 
BGB) (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Januar 1962 -  
II ZR 1/61, BGHZ 36, 296; Abgrenzung von BGH, Urteil vom
13. Januar 1987 -  VI ZR 303/85, BGHZ 99, 298)...............................

2, Schuldverhältnisse

a) Allgemeine Vorschriften

Zur Wirksamkeit der ordentlichen Kündigung eines Zahlungs­
diensterahmenvertrags nach Art. 19 Abs. 1 AGB-Banken durch 
eine Genossenschaftsbank gegenüber einem Kunden, der auch 
Mitglied der Genossenschaft ist.................................................................

In Verträgen über eine Unfall-Kombirente, in denen der Versi­
cherer eine Leistung nach einem Unfall, nach definierter Beein­
trächtigung der Funktionsfähigkeit bestimmter Organe oder der 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten als Folge einzelner Krank­
heiten oder durch Unfall, bei Verlust einzelner Grundfähigkeiten 
und nach Feststellung einer Pflegestufe gemäß Sozialgesetzbuch 
verspricht, verstößt die Vereinbarung eines Rechts des Versiche­
rers zur ordentlichen Kündigung in Nr. 10.2 Abs. 2 und 4 AUB 
2008 nicht gegen das Transparenzgebot des § 307 Abs. 1 Satz 2 
BGB und benachteiligt den Versicherungsnehmer nicht unange­
messen im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB...................................
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b) Einzelne Verträge und vertragsähnliche Verhältnisse

Die im Bereich der Energielieferungsverhältnisse für den Fall ei­
ner durch die Unwirksamkeit einer formularmäßig vereinbarten 
Preisänderungsklausel entstandenen Regelungslücke im Wege der 
ergänzenden Vertragsauslegung entwickelte Dreijahreslösung des 
Senats ist für Fernwärmelieferungsverhältnisse angesichts der die­
se kennzeichnenden Besonderheiten (insbesondere hohe Investiti­
onen des Fernwärmeversorgers und regelmäßig sehr lange Min­
destvertragslaufzeiten) dahingehend fortzuentwickeln, dass die 
Parteien des Fernwärmelieferungsvertrages, wenn sie erkannt hät­
ten, dass die Wirksamkeit der vereinbarten Preisanpassungsklau­
sel unsicher war, bei einer angemessenen, objektiv-generalisieren- 
den Abwägung ihrer Interessen nach Treu und Glauben (auch) 
eine Regelung vereinbart hätten, wonach ein vom Fernwärme­
kunden bereits frühzeitig -  innerhalb von drei Jahren nach Zu­
gang der ersten Jahresabrechnung -  erklärter, aber erfolglos ge­
bliebener Widerspruch gegen eine Preiserhöhung seine Wirkung 
verliert, wenn der Kunde nicht spätestens bis zum Ablauf von 
weiteren drei Jahren ab der Erklärung des Widerspruchs in geeig­
neter Weise gegenüber dem Fernwärmeversorger deutlich macht, 
dass er auch jetzt noch an seiner frühzeitig geäußerten Beanstan­
dung festhält (Fortentwicklung der Senatsurteile vom 24. Septem­
ber 2014 -  VIII ZR 350/13, NJW 2014, 3639 Rn. 16 ff.; vom 
15. Januar 2014 -  VIII ZR 80/13, NJW  2014, 1877 Rn. 23; vom
15. April 2015 -  VIII ZR 59/14, BGHZ 205, 43 Rn. 27, 37; vom 
1. Juni 2022 -  VIII ZR 287/20, BGHZ 233, 339 Rn. 42 ff.; vom 
20. Dezember 2023 -  VIII ZR 309/21, juris Rn. 43; jeweils 
mwN)..................................................................................................................

Die Verweisung auf »alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB« 
(sog. Kaskadenverweisung) in einer Widerrufsinformation hindert 
auch bei einem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag im An­
wendungsbereich der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucher­
kreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG 
des Rates (ABI. 2008, L 133, S. 66, berichtigt in ABI. 2009, L 207,
S. 14, ABI. 2010, L 199, S. 40 und ABI. 2011, L 234, S. 46) das 
Anlaufen der Widerrufsfrist nicht (Aufgabe von BGH, Urteil 
vom 27. Oktober 2020 -  XI ZR 498/19, BGHZ 227, 253 
Rn. 13 ff.)...........................................................................................................

Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener DDR-Altmietvertrag 
über Wohnraum, der hinsichtlich einer Beendigung des Mietver­
hältnisses auf die Vorschriften des Zivilgesetzbuchs der Deut-



sehen Demokratischen Republik (§§ 120 ff. ZGB) Bezug nimmt, 
kann seitens des Vermieters gegen den Willen des Mieters wegen 
Eigenbedarfs seit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deut­
schen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutsch­
land nach Maßgabe des Art. 232 § 2 EGBGB nach den Vorschrif­
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§ 564b Abs. 2 Nr. 2 BGB aF; 
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) gekündigt werden.........................................

Ein Bankkunde kann sich auch dann noch auf die Unwirksamkeit 
einer Zustimmungsfiktionsklausel nach Maßgabe des Senatsurteils 
vom 27. April 2021 (XI ZR 26/20, BGHZ 229, 344) berufen und 
rechtsgrundlos gezahlte Kontoführungsentgelte gemäß § 812 
Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB zurückverlangen, wenn er die von der 
Bank rechtsgrundlos vereinnahmten Entgelte länger als drei Jahre 
widerspruchslos gezahlt hat. Die im Rahmen der ergänzenden 
Vertragsauslegung von Energielieferverträgen geltende sogenann­
te Dreijahreslösung (BGH, Urteile vom 14. März 2012 — VIII ZR 
113/11, BGHZ 192, 372 Rn. 21, vom 1. Juni 2022 -  VIII ZR 287/ 
20, BGHZ 233, 339 Rn. 42 und vom 25. September 2024 -  
VIII ZR 176/21, juris Rn. 44) findet im Zusammenhang mit der 
Rückforderung rechtsgrundlos erhobener Kontoführungsentgelte 
keine Anwendung...........................................................................................

Zur Ordnungsgemäßheit der Angabe über die Berechnung der 
Vorfälligkeitsentschädigung in einem Immobiliar-Verbraucher- 
darlehensvertrag...............................................................................................

Für den Erhalt der Gesetzlichkeitsfiktion des Art. 247 § 6 Abs. 2 
Satz 3 EGBGB genügt eine den verbundenen Vertrag gegenüber 
anderen Verträgen abgrenzende Individualisierung, die durch die 
Benennung des Vertragsgegenstands genauso erfolgen kann wie 
durch die Verwendung einer Bezeichnung, die dem verbundenen 
Vertrag im Text des Darlehensvertrags zugeordnet ist......................

a) Die Vorschriften zur Begrenzung der Wiedervermietungsmiete 
in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt (§§ 556d ff. 
BGB; sogenannte Mietpreisbremse) verstoßen auch in der seit 
dem 1. April 2020 geltenden Fassung des Gesetzes zur Verlänge­
rung und Verbesserung der Regelungen über die zulässige Miet­
höhe bei Mietbeginn vom 19. März 2020 (BGBl. I S. 540) weder 
gegen die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG noch gegen 
den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) 
oder gegen die Vertragsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG). Sie greifen 
zudem nicht in den Schutzbereich der Berufsfreiheit gemäß 
Art. 12 Abs. 1 GG ein.



b) Die Verordnung zur zulässigen Miethöhe bei Mietbeginn ge­
mäß § 556d Abs. 2 BGB (Mietenbegrenzungsverordnung) des 
Landes Berlin vom 19. Mai 2020 (GVBl. S. 343) hält sich im Rah­
men des der Landesregierung von der gesetzlichen Ermächtigung 
eingeräumten politischen Beurteilungs- und Gestaltungsspiel­
raums und genügt ihrerseits den verfassungsrechtlichen Anforde­
rungen.
c) Im Vormiet Verhältnis vereinbarte (künftige) Mietstaffeln, die 
wegen der zuvor erfolgten Beendigung des Vormietverhältnisses 
nicht mehr zu Geltung gelangt waren, sind bei der Bestimmung 
der Miete, die der vorherige Mieter zuletzt schuldete (§ 557a 
Abs. 4 Satz 1, § 556e Abs. 1 Satz 1 BGB), nicht heranzuziehen. .

c) Unerlaubte Handlung, Haftpflicht, ungerechtfertigte 
Bereicherung

Immaterieller Schaden im Sinne des Art. 82 Abs. 1 DSGVO kann 
auch der bloße und kurzzeitige Verlust der Kontrolle über eigene 
pei'sonenbezogene Daten infolge eines Verstoßes gegen die Da- 
tenschutz-Grundverordnung sein. Weder muss eine konkrete 
missbräuchliche Verwendung dieser Daten zum Nachteil des Be­
troffenen erfolgt sein noch bedarf es sonstiger zusätzlicher spür­
barer negativer Folgen...................................................................................

Ein Bankkunde kann sich auch dann noch auf die Unwirksamkeit 
einer Zustimmungsfiktionsklausel nach Maßgabe des Senatsurteils 
vom 27. April 2021 (XI ZR 26/20, BGHZ 229, 344) berufen und 
rechtsgrundlos gezahlte Kontoführungsentgelte gemäß § 812 
Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB zurückverlangen, wenn er die von der 
Bank rechtsgrundlos vereinnahmten Entgelte länger als drei Jahre 
widerspruchslos gezahlt hat. Die im Rahmen der ergänzenden 
Vertragsauslegung von Energielieferverträgen geltende sogenann­
te Dreijahreslösung (BGH, Urteile vom 14. März 2012 -  VIII ZR 
113/11, BGHZ 192, 372 Rn. 21, vom l.Ju n i 2022 -  VIII ZR 287/
20, BGHZ 233, 339 Rn. 42 und vom 25. September 2024 -  
VIII ZR 176/21, juris Rn. 44) findet im Zusammenhang mit der 
Rückforderung rechtsgrundlos erhobener Kontoführungsentgelte 
keine Anwendung...........................................................................................

a) Die Haftung als mittelbarer Störer darf nicht über Gebühr auf 
Dritte erstreckt werden, welche die rechtswidrige Beeinträchti­
gung nicht selbst vorgenommen haben. Der Mitverursachungsbei­
trag allein reicht zur Begründung der Verantwortlichkeit nicht 
aus; vielmehr bedarf die Zurechnung der fremden Rechtsverlet-
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zung einer zusätzlichen Rechtfertigung. Diese besteht in der Re­
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